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Das Bundesministerium erließ am 22.2.2023 ein Schreiben über die Anwen-
dung der Absetzung für Abnutzung (AfA) nach einer kürzeren tatsächlichen 
Nutzungsdauer. Es wird geklärt, wann bei Gebäuden eine kürzere Nutzungs-
dauer vorliegt und dadurch eine höhere AfA möglich ist. Dieses Schreiben 

ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. Das Schreiben regelt die Anwendung aus Sicht 
der Finanzverwaltung und gibt betroffenen Steuerpfl ichtigen und ihren Steuerberatern 
einen umfassenden Überblick über Besonderheiten und Verfahrensweisen bei dieser 
Thematik.

Grundsätzlich gibt der Gesetzgeber vor, welche Gebäude anhand welcher AfA-Sätze 
über welchen Zeitraum abgeschrieben werden dürfen. Es kann aber auch sein, dass 
für ein Gebäude eine kürzere tatsächliche Restnutzungsdauer vorliegt. Diese muss der 
jeweilige Steuerpfl ichtige glaubhaft darlegen können, es muss in dem Einzelfall ein kon-
kreter Grund vorliegen. 

Der Bestimmung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer ist eine an der größtmög-
lichen Wahrscheinlichkeit orientierte Schätzung zugrunde zu legen. Bei der Glaub-
haftmachung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer sind die Steuerpfl ichtigen in 
erhöhtem Maße zur Mitwirkung verpfl ichtet, weil die bei der Schätzung zu berücksich-
tigenden Faktoren im Einfl uss- und Wissensbereich der Steuerpfl ichtigen liegen. 

Das Schreiben des BMF umfasst noch Ausführungen zu besonderen Betriebsgebäuden 
und bestimmten Gebäudeteilen sowie zu Gebäuden, bei denen die objektiven Umstände 
im Einzelfall eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer vermuten lassen. 
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Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind folgende Kriterien für die Schätzung einer kür-
zeren tatsächlichen Nutzungsdauer maßgebend:

a) der technische Verschleiß
b) die wirtschaftliche Entwertung und
c) rechtliche Gegebenheiten, welche die Nutzungsdauer begrenzen können.

Als Nachweis fordert die Verwaltung die Vorlage eines öffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grund-
stücken oder von Personen, die von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten 
Stelle als Sachverständige oder Gutachter zertifi ziert sind.

Dem Bundesfi nanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei dem er entscheiden musste, 
ob ein steuerpfl ichtiges privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn der 
seinen Miteigentumsanteil veräußernde Ehegatte nach der Trennung der 

Eheleute aus dem im Miteigentum stehenden Wohnhaus ausgezogen ist, der andere 
Ehegatte und das gemeinsame Kind aber dort wohnen bleiben.

Ein Ehepaar erwarb jeweils zur Hälfte ein Einfamilienhaus und bewohnte dieses mit 
dem gemeinsamen Kind. Nach einigen Jahren trennte sich das Paar, der Ehemann zog 
aus und es folgte die Scheidung. Im Rahmen einer Scheidungsvereinbarung (zwei Jahre 
nach Auszug des Ehemanns) veräußerte dieser seiner geschiedenen Ehefrau seinen Mit-
eigentumsanteil. Obwohl der Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist von zehn Jahren 
stattfand, hielt er die Veräußerung für steuerfrei, da seine Frau und das Kind in dem 
Einfamilienhaus wohnen blieben und die Eigennutzung damit anscheinend nicht been-
det wurde. 

Für den BFH lag dagegen ein privates Veräußerungsgeschäft vor, welches der Einkom-
mensteuer zu unterwerfen ist, da der Ehemann seinen hälftigen Miteigentumsanteil im 
Rahmen der Auseinandersetzung nach der Ehescheidung an seine Ex-Frau veräußert 
hat. 

Der Ehemann nutzte seinen Miteigentumsanteil nach dem Auszug aus dem Familien-
heim nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, auch wenn der geschiedene Ehepartner und 
das gemeinsame minderjährige Kind weiterhin dort wohnen. Eine das Vorliegen eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts ausschließende Zwangslage lag im entscheidenen Fall 
nicht vor.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) musste über einen Fall entscheiden, bei dem sich 
die Beteiligten über den Zeitpunkt des Zufl usses von Bonuszinsen aus einem 
Bausparvertrag einigen mussten.

Der Bausparvertrag wurde 1995 von einem Steuerpfl ichtigen als „Renditesystem“ ab-
geschlossen. Nach den allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge erhält er bei Ver-
zicht auf das Bauspardarlehen einen Bonus. Dieser Bonus wird bei Auszahlung des ge-
samten Bausparguthabens fällig und dem Bausparer gutgeschrieben. Allerdings ist eine 
Verfügung über den Bonus nur in Verbindung mit dem Guthaben möglich. 

2013 wurde dem Steuerpfl ichtigen das Bausparguthaben nebst Sparzinsen und zusätz-
lich der Bonus für den Verzicht des Bauspardarlehens ausgezahlt. Der Zufl uss des Bonus 
entstand mit Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, also mit Auszahlung in 
2013.

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag fl ießen dem Steuerpfl ichtigen nicht bereits mit 
dem jährlichen Ausweis der Zinsen auf einem von der Bausparkasse geführten Bonus-
konto zu, wenn ein Anspruch auf die Bonuszinsen ausschließlich nach einem Verzicht 
auf das Bauspardarlehen entsteht, die Bonuszinsen erst bei Auszahlung des Bauspargut-
habens fällig werden und über sie nur in Verbindung mit dem Bausparguthaben verfügt 
werden kann. Die vertraglichen Vereinbarungen sind in solchen Fällen zu überprüfen, um 
den Zufl usszeitpunkt feststellen zu können.
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Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied in seinem Urteil vom 20.9.2022 über 
die Zugehörigkeit einer Mieterabfi ndung zu den anschaffungsnahen Her-
stellungskosten oder zu den Werbungskosten.

Ein Steuerpfl ichtiger erwarb eine vermietete Immobilie. Um das Objekt umfangreich 
renovieren zu können, wurden Abfi ndungen an die bisherigen Mieter gezahlt, damit 
diese der Beendigung der Mietverträge zustimmen. So war die Renovierung einfacher 
durchzuführen. Die Steuerpfl ichtigen gaben die gezahlten Mieterabfi ndungen als so-
fort abziehbare Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung an. Das Finanzamt 
dagegen ging von nachträgliche Herstellungskosten aus, da die Abfi ndungen im engen 
sachlichen Zusammenhang mit den Baumaßnahmen standen.

In seiner Entscheidung führt der BFH aus, dass sich der Anwendungsbereich für nach-
träglichen Herstellungskosten auf bauliche Maßnahmen an Einrichtungen des Gebäudes 
oder am Gebäude selbst beschränkt und stützte damit die Auffassung der Steuerpfl ich-
tigen. Aufwendungen, die lediglich mitveranlasst sind, gehören nicht dazu. Mieterab-
fi ndungen, die gezahlt werden, um die Mietverträge vorzeitig zu kündigen und das Ge-
bäude zu räumen, gehören deshalb nicht zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten 
und können sofort als Werbungskosten abgezogen werden.

Mit Urteil vom 20.10.2022 entschied der Bundesfi nanzhof (BFH) über den 
Anspruch von Kindergeldzahlungen für ein volljähriges behindertes Kind, 
wenn diesem gleichzeitig ein Unterhaltsanspruch gegen seinem Ehepartner 
zusteht.

Eine Steuerpfl ichtige erhielt für ihre inzwischen volljährige behinderte Tochter Kinder-
geld ausgezahlt. Die Tochter ist verheiratet und hat ein eigenes Kind. Aufgrund einer 
Überprüfung der zuständigen Familienkasse wurde festgestellt, dass die Bezüge der 
Tochter über dem ermittelten Bedarf liegen. Die Kindergeldzahlungen wurden einge-
stellt. Dagegen wehrte sich die Mutter als Zahlungsempfängerin. Sie bekam vor Gericht 
zumindest teilweise Recht.

Der BFH erläuterte in diesem Zusammenhang einige allgemeine Grundsätze zu der The-
matik. Bei der Berechnung der zur Verfügung stehenden Mittel des entsprechenden 
Kindes ist das ausgezahlte Pfl egegeld als Bezug zu berücksichtigen. Bei der Prüfung, ob 
dem behinderten Kind gegenüber seinem Ehegatten ein Unterhaltsanspruch zusteht, 
mindern die vom Ehegatten auf sein Einkommen geleisteten Steuern (Lohnsteuer, Soli-
daritätszuschlag, Kirchensteuer) und Sozialversicherungsbeiträge das diesem zur Unter-
haltsleistung zur Verfügung stehende Einkommen. Der vom Ehegatten des behinderten 
Kindes an ein (gemeinsames oder nicht gemeinsames) minderjähriges Kind geleistete 
Unterhalt mindert die diesem für den Ehegattenunterhalt insgesamt zur Verfügung ste-
henden Mittel.

Auf steuerpfl ichtige Umsätze ist grundsätzlich der Regelsteuersatz von 19 % 
anzuwenden. Es sei denn, ein Umsatz fällt unter die ermäßigte Besteuerung 
von 7 % gemäß Katalog des Umsatzsteuergesetzes. Dazu gehört auch die 

Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Be-
herbergung von Fremden bereithält. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat am 29.11.2022 entschieden, ob auch die Vermietung von 
Wohncontainern dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. Auslöser war ein Unternehmer, 
ein Landwirt, der saisonal Erntehelfer beschäftigte, an die er Räume in Wohncontainern 
vermietete. Einige der Container standen dauerhaft auf dem Gelände, einige nur in der 
Saison. Die Dauer der jeweiligen Mietverhältnisse betrug höchstens drei Monate.

Nicht nur die Vermietung von Grundstücken und mit diesen fest verbundenen Gebäuden 
ist begünstigt, sondern allgemein die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen durch 
einen Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden und damit auch die 
Vermietung von Wohncontainern an Erntehelfer, entschied der BFH. Die gesetzlichen 
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Vorschriften beziehen sich auf die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurz-
fristigen Beherbergung und nicht etwa auf die Vermietung von Grundstücken. Dadurch 
können Vermieter, die Container kurzfristig vermieten - wie in dem Fall an Erntehelfer-
den ermäßigten Steuersatz beanspruchen.

Berufl ich veranlasste Fahrtkosten sind Erwerbsaufwendungen. Handelt es 
sich bei den Aufwendungen des Arbeitnehmers um solche für die Wege zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, sind als Werbungskosten pro 
Arbeitstag grundsätzlich nur die Entfernungspauschale für jeden vollen Ki-

lometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen und 
nicht die tatsächlich gefahrenen Kilometer (ggf. mit Verpfl egungsaufwendungen) nach 
Reisekostenrecht. Als erste Tätigkeitsstätte ist dabei die ortsfeste betriebliche Einrich-
tung des Arbeitgebers anzusehen, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.

Im vorliegenden Fall machte ein Feuerwehrmann im Schichtdienst (an 112 Tagen in 
der Feuerwache B eingesetzt) seine Fahrkosten zur Arbeit nach Reisekostengrundsätzen 
geltend. Das FA erkannte lediglich die Entfernungspauschale an. Die hiergegen gerich-
tete Klage hatte in erster Instanz Erfolg. Das FG war der Ansicht, der Kläger habe wegen 
der arbeitsvertraglichen Verpfl ichtung, seinen Dienst an verschiedenen Einsatzstellen zu 
leisten, keine erste Tätigkeitstätte.

Der BFH hob das erstinstanzliche Urteil auf und wies den Fall zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung zurück. 

Sollte das FG im zweiten Rechtsgang feststellen, dass eine (zumindest konkludente) 
dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte fehlt oder die dahin-
gehende Festlegung nicht eindeutig ist, ist erste Tätigkeitsstätte die betriebliche Ein-
richtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft typischerweise arbeitstäglich tätig werden 
soll oder an der er je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel 
seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 

Sind diese Voraussetzungen ebenfalls nicht erfüllt, weil der Kläger an der Feuerwache 
B weder an jedem Arbeitstag tätig wird, noch an zwei vollen Arbeitstagen pro Woche 
oder zu einem Drittel der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit, sind die Wegekosten 
im Streitfall nach Reisekostengrundsätzen und nicht nur im Rahmen der Entfernungs-
pauschale zu berücksichtigen.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag
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Sozialversicherungsbeiträge 28.6.2023

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2023 = 1,62 %; 1.7.2016 - 31.12.2022 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2023: April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5; September = 112,7; 
          August = 110,7; Juli = 110,3; Juni = 109,8; Mai = 109,8
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


